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Cassel den 31ÎÎÜ Oktober 1808.

Bekanntmachung.
Da Kr Gemäsheit des König!. Gesetzes vom zten August d. I. die Etate der, der Pa

tenten » Gebühr unterworfenen Personen unverzüglich aufgestellt und geschlossen werden sollen,
1 hierzu aber erforderlich ist, baß vollständige Verzeichnisse sämmtlicher in der Stadt Cassel

Gewerbe treibender Personen schleunigst verfertiget, und die Arten ihres Handels und Ge
 werbes festgestellt werden; Go wird allen Einwohnern der beyden Cantons der Residenz,
welche auf ihren eigenen Namen oder als Associes, Handel, Gewerbe, oder sonstige Industrie
treiben, selbst benienigen, welche von Lösung der Patente ausdrücklich befreit sind, hierdurch
aufgegeben, sich vom iten November b. I. bis zum 8ten desselben Monats, Vormittags von
9 bis 12 Uhr, oder Nachmittags von 2 bis z Uhr, auf dem Bureau der Mairie einzufinden,

um bey Vermeidung der gesetzlichen Strafe und übrigen Nachtheile für jeden insbesondere in
die daselbst oröffaetsn Register eingetragen zu werden. Zur Nachricht dient hierbey, daß der
Name jedes einzelnen Gewerbe treibenden, die Nummer des Hauses wo er wohnt, die Art

? seines Handels (ob er Groß» oder Detail-Händler ist), sein Haupt- und Neben-Gewerbe,
dessen ungefähre Ausdehnung, und jährlicher Absatz, die Zahl seiner G/sellen, Lehrknake»,

! Werkstühle, Pferde, Mahlgänge, Pressen u. s. w. auf bas gewissenhafteste und bey eben-
mäsiger Verwirkung der gesetzlichen Strafen, angegeben werden muß. Cassel, den gzten

1 Kleber 180&amp; Der Maire der Residenz.

Unterzeichnet; Freyherr von Canstoin»

Edkttalvorlaöung.
. Nachdem die vor langen Jahren sich nach England entfernte und von da weiter zur See ge

gangen seyn sollende 3 Gebrüder Johannes, Jacob und Michael Hartmann in dem vom vor
maligen hiesigen Stadtgericht zur Empfangnahme ihres hinterlassenen Vermögens öffentlich
bekannt gemachten auf den rzten December vorigen Jahres angesetzt gewesenen Termin so
wenig sich gemeldet haben, als der Termin überhaupt abgehalten worden, von deren Bru
ders, des Amts» Chirurgus Cornelius Hartmann nachgelassenen Witwe aber wiederholt um
Aushändigung der Abwesenden Vermögens-Theilebev Königl. Tribunale nachgesucht worben;
so werden vorerwähnte 3 Gebrüder Hartmann oder deren etwaige rechtmäsige Erben hierdurch

nochmals ein- und für allemal vorgeladen, in dem auf den i7tenJanuark. I.anderweit an
gesetzten percmtorischen Termin auf hiesigem Köerigl. Tribunal entweder persönlich ober durch
hinlänglich Bevollmächtigte so gewiß zu erscheinen, sich zu légitimité» und das ihnen zukom
mende verwaltet werbende Vermögen in Empfang zu nehmen, als widrigenfalls dessen Aus
händigung an dir vorgedachte nachgelassene Witwe des Amts- ChirurguS Cornelius Hart-
marm gegen hinreichende Sicherstellung verfügt werden soll. Cassel den rrten September

* r8o8. Rönisl. westphäl. Tribunal des Districts Lasses


